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§ 11 NÖ PHV Auskunftspflicht
 NÖ PHV - NÖ Pflegeheim Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.12.2024

(1) Den Bewohnern eines Heimes, ihren gesetzlichen Vertretern und Personen, die von den Bewohnern als

auskunftsberechtigt genannt wurden, sind alle Auskünfte über die sie betre4enden P5egemaßnahmen zu erteilen und

Einsicht in die Pflegedokumentation zu gewähren.

(2) Den Angehörigen von Gesundheits- und Sozialberufen, die Bewohner eines Heimes betreuen, sind die für die

Erfüllung ihrer Tätigkeit erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
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